
An die Untere Bauaufsichtsbehörde      Eingang bei der Bauaufsichtsbehörde 

Name

Stelle

Straße/Postfach HausNr

PLZ Ort

Anzeige der Rohbaufertigstellung
nach § 79 Abs. 1 LBO Aktenzeichen

Diese Anzeige ist 2 Wochen vor Fertigstellung des Rohbaus an die oben genannte Behörde zu senden.

Bauherrin / Vorname Name

Bauherr

(§ 53 LBO)
Telefon                       Fax E-Mail

Straße oder Postfach                                        HausNr PLZ     Ort

Vorhaben

Baugrundstück Straße HausNr Gemeinde

Gemarkung, Flur, Flurstück(e)

Entwurfs- Vorname                                              Name                                                    Mitgliedsnummer / Kammer

verfasserin /
Entwurfsverfasser  Telefon  Fax E-Mail
(§ 54 LBO) 

Bauleiterin / Vorname Name Berufsbezeichnung

Bauleiter

(§
 
56

 
LBO)

 Telefon                                                        Fax                                            E-Mail

Straße HausNr PLZ Ort

Das vorbezeichnete Bauvorhaben ist am im Rohbau fertiggestellt.

1)Folgende Bescheinigungen sind beigefügt:

Bescheinigung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin / des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers
über die Tauglichkeit der Abgasanlage.

Bescheinigung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin / des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers
über die Tauglichkeit der für Räume mit Feuerstätten erforderlichen Lüftungsschächte.

S
ta

n
d

: 
20

25

Ort / Datum

1) Zutreffendes ankreuzen

Aktenzeichen:

bzw. entsprechende/r 
Vertreter/in
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